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Tagesordnungspunkt

Förderung der Investitions- und Betriebskosten für die Erweiterung
der Ev. Kindertagesstätte Heidkamp um eine Gruppe

Beschlussvorschlag:

1. Der Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte Martin-Luther-Str. um eine

dritte Gruppe mit 15 Plätzen wird zugestimmt.

2. Die investive Maßnahme zur Einrichtung der dritten Gruppe wird über die städtischen

Richtlinien hinaus mit 99% gefördert (485.001,00 €).
3. Einer Betriebskostenförderung der dritten Gruppe wird ab 01.08.2021 mit 99% über

die städtischen Richtlinien hinaus zugestimmt.



Sachdarstellung / Begründung:

1. Bedarfssituation

Im Bezirk 2 gleichen sich Nachfrage und Angebot an Betreuungsplätzen beinahe aus.
Lediglich zwei Plätze fehlen gemäß Einwohnerstatistik. Esgilt jedoch zu berücksichtigen,
dass die Kindertagesstätten im Bezirk 2 aufgrund ihrer zentralen Lage vermehrt von Eltern
und Kindern aus angrenzenden Stadtteilen nachgefragt werden. Daraus folgt, dass die
vorhandenen Plätze im Bezirk 2 von Kindern aus den stark defizitären Bezirken belegt
werden.

Zusätzlich entsteht durch geplante Neubaugebiete in Bergisch Gladbach eine höhere
Nachfrage nach Betreuungsplätzen, die ebenfalls in der Bedarfsplanung Berücksichtigung
finden sollten. Im Bereich Bezirk 2 sollen perspektivisch neue Wohngebiete auf dem Cox-
Gelände, Steinbüchel und Jakobstraße entstehen.

Unter der Bedingung, dass die 3. Gruppe in der Ev. Kindertagesstätte Martin-Luther-Straße
eingerichtet wird, würde sich die Versorgungssituation wie folgt darstellen.

Bezirk 2

Ater — — 184-<1:011,0-<20 [04-20 12:0-<3;0|<30 |>3,0 Gesamt
Plätze 01.08.2002 | | | 7|27|291 | 800| 1160

Versorgung || To Fun 105% 73%
Versorgungsziel | zul zum 3| zum | Ho

Fehlendeübenng | | 3 | A Hl HM

Für die Betreuung von Kindern mit Behinderung werden 39 Plätze freigehalten und in Abzug gebracht, 8
heilpädagogische Plätze wurden den Plätzen zum 01.03.2021 in der ü3-Betreuung zugeschlagen.

2. Förderung der Investitionskosten für die 3. Gruppe

Gemäß dem Antrag vom 23.04.2020 der Ev. Kirchengemeinde Bergisch Gladbach
Heidkamp betragen die Gesamtkosten für die Umbaumaßnahme inklusive der Ausstattung
489.900,00 €. Die Gesamtkosten für die Umbaumaßnahme wurden durch das Hochbauamt

baufachlich geprüft. Die Kosten sind anhand der vom Träger zur Verfügung gestellten
Unterlagen angemessen.

Nach Ziffer 11.3 Abs. 1 der städtischen Richtlinien zur Förderung der Kindertagesstätten wird
einer Kirchengemeinde ein Zuschuss von 90% (440.910,00 €) gewährt. Der Träger der
Kindertagesstätte hat allerdings zwei formlose Anträge (vom 18.12.2019 und vom
26.05.2020) auf 99% Förderung der Baukosten und der Ausstattung (485.001,00 €)
eingereicht. Der Träger erwartet durch die Verminderung der Kirchensteuer mittelfristig
finanzielle Engpässe und wird dadurch die Fokussierung der Mittel auf die direkte kirchliche
Arbeit legen müssen. Die Umbaumaßnahme kann vom Träger nur durchgeführt werden,
wenn eine 99%-Förderung zugesagt wird.
Aufgrund des neuen Höchstbetrages bei der Rücklagenberechnung (840 KiBiz), der aus der
Gesetzesänderung (ab 01.08.2020) des Kinderbildungsgesetzes NRW hervorgeht, ist kein
Rücklagenanteil einzusetzen.



Gemäß den neuen Richtlinien (Ziffer 4.4.1) über die Gewährung von Zuwendungen für
Investitionen für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege des
Landes NRW (vom 19.10.2020), werden Aus- und Umbaumaßnahmen mit einem 90%-
Landeszuschuss gefördert (440.910,00 €).

3. Betriebskostenförderung

In die Jugendhilfeplanung für das Kindergartenjahr 2021/22 für die Ev. Kindertagesstätte
Martin-Luther-Straße wurde vorsorglich die Erweiterung um eine 3. Gruppe einbezogen.
Daher sind folgende Gruppenformen vorgesehen.

Gruppenform I: vier Plätze für Zweijährige insgesamt 20 Plätze

Gruppenform Ill: Kindergartengruppe ab drei Jahren insgesamt 23 Plätze

Gruppenform IV: acht Krippenplätze insgesamt 15 Plätze
N

3 Gruppen insgesamt 58 Plätze

Darin enthalten sind 14 Plätze für unter Dreijährige und 44 Plätze für über Dreijährige.

Für die Erweiterung um eine 3. Gruppe hat der Träger, die evangelische Kirchengemeinde
Bergisch Gladbach — Heidkamp, eine 99 %-Förderung beantragt. Zur finanziellen Situation
des Trägers wurde die Begründung bereits unter dem Punkt “Investitionsförderung“
mitgeteilt. Laut Protokollauszug des Presbyteriums vom 02.12.2019 steht der Bereitschaft
zur Errichtung und zum Betrieb der 3. Gruppe nichts im Wege, wenn ein kommunaler
Zuschuss in Höhe von 99 % erfolgt. Da die zusätzlichen Plätze benötigt werden und die
finanzielle Situation der Kirchengemeinde nachvollziehbar ist, wird vorgeschlagen, der
evangelischen Kirchengemeinde für die 3. Gruppe einen Betriebskostenzuschuss von 99 %
der Kindpauschalen zu gewähren.

Für die 3. Gruppe ist eine Gruppenform IV mit 15 Plätzen vorgesehen. Die Kindpauschalen
hierzu betragen insgesamt 208.339,96 €. Demzufolge beträgt der städtische Zuschuss bei
einer 99-prozentigen Förderung 206.256,55 €. Der Landeszuschuss beläuft sich bei einer
40,3-prozentigen Förderung auf 83.961,00 €. Die Elternbeiträge werden mit 13.216.20 €
kalkuliert. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung für das Kindergartenjahr 2021/2022 in
Höhe von 109.079.35 €.



Verbindung zur strategischen Zielsetzung
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9.2 Familienfreundliches Profil

Handlungsfeld: 9.3 Bedarfsgerechte Zahl von Krippenplätzen

Mittelfristiges Ziel:
Planung: Plätze für rund 4% der Kinder von vier
Monaten bis unter einem Jahr und 40% von eins bis

unter zwei Jahren (inkl. Plätze in der
Kindertagespflege)
Plätze für 90% der zweijährigen Kinder (inkl. der Plätze
in der Kindertagespflege)
Plätze für 100% der Kinder über drei Jahren bis zum

Jährliches Haushaltsziel: Schuleintritt

06.560 Kinder in Tagesbetreuung
Produktgruppe/ Produkt: 06.560.1 Kindertagesstätten

Finanzielle Auswirkungen

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre

40.490,50 € 98.226.71 €

85.940,23 € 208.834,76 €

45.449.73 € 110.608,05 €

2. Finanzrechnung
(Investitionen oberhalb der

festgesetzten Wertgrenzen gem. & laufendes Jahr Gesamt
14 GemHVO)/ Vermögensplan

Einzahlung aus Investitionstätigkeit 440.910,00 € 440.910,00 €

Auszahlung aus
Investitionstätigkeit 485.001,00 € 485.001,00 €

Saldo aus Investitionstätigkeit 44.091,00 € 44.091,00 €

Ja, wurde bereits im

Im Budget enthalten Haushalt 2021 berücksichtigt


